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Gekürztes Formblatt „Allgemein verbreitete Vogelarten“  

zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung von Arten 
des Anhangs IV der FFH-RL und von europäischen Vogelar-
ten nach §§ 44 und 45 BNatSchG (saP)1 
Stand: Mai 2012 

Hinweise:  

− Dieses Formblatt ersetzt nicht die erforderliche fachgutachterliche Prüfung der artenschutzrechtlichen 
Verbotstatbestände und ggf. die Begründung der Ausnahmevoraussetzungen.  

− Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung gilt nur für die Arten des Anhangs IV der FFH-RL, die Eu-
ropäischen Vogelarten und die Verantwortungsarten. Die übrigen besonders geschützten Arten sind 
im Rahmen der Eingriffsregelung nach §§ 14 ff BNatSchG (vgl. § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG) bzw. in 
der Bauleitplanung nach § 18 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. BauGB abzuarbeiten. 

− Mit diesem Formblatt wird das Vorhaben bzw. die Planung nur auf eine betroffene Art (bzw. Gilde bei 
Europäischen Vogelarten) geprüft. Sind mehrere europarechtlich geschützte Arten betroffen, sind je-
weils gesonderte Formblätter vorzulegen. Eine Aussage, ob das Vorhaben bzw. die Planung insge-
samt artenschutzrechtlich zulässig ist, kann nur im Rahmen der erforderlichen fachgutachterlichen 
Gesamtprüfung erfolgen. 

− Auf die Ausfüllung einzelner Abschnitte des Formblatts kann verzichtet werden, wenn diese im konkre-
ten Einzelfall nicht relevant sind (z.B. wenn eine Ausnahmeprüfung nach Ziffer 5 nicht erforderlich ist). 

 Vorhaben bzw. Planung 1.
Kurze Vorhabens- bzw. Planungsbeschreibung: 

Der Bebauungsplan „Otto-Wehrle-Straße“ ist am 15.10.2003 in Kraft getreten. 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sowie auf angrenzenden Grundstücksflächen sind derzeit mehrere 
Vorhaben in Planung, für die mit einer Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans Planungsrecht ge-
schaffen werden soll. 
Das Plangebiet liegt im Südosten der Emmendinger Innenstadt und umfasst den Bereich nördlich der Otto-
Wehrle-Straße bis zur Straße „Am Himmelreich“ (siehe Karte im Anhang). 
In Absprache mit der zuständigen UNB konnte der artenschutzrechtlich erforderliche Untersuchungsumfang 
auf die Erfassung von Quartiermöglichkeiten in Bäumen sowie eine allgemeine Habitateinschätzung für Vö-
gel und Fledermäuse eingegrenzt werden. 
Die entsprechenden Untersuchungen fanden am 06.02.2017 (Fledermäuse) und am 02.03.2017 (Vögel). 
Hierbei wurden keinerlei Baumhöhlen festgestellt. 
Als Nahrungshabitat und Transfergebiet für Fledermäuse ist das Gebiet ebenfalls nur bedingt geeignet und 
somit nicht essentiell, insbesondere, da im unmittelbaren Umfeld gleich- und höherwertige Habitate vorhan-
den sind. Gleiches gilt für höhlenbewohnende Vögel. Neben Allerweltsarten, insbesondere Freibrütern, sind 
aufgrund der geringwertigen Habitate keine seltenen Arten der Roten Liste zu erwarten. 
Eine essenzielle Bedeutung kann für höhlenbewohnende Vögel und Fledermäuse ausgeschlossen 
werden. Das vorliegende gekürzte saP Formblatt bezieht sich daher auf Hinweise zum Umgang mit 
allgemein verbreiteten Vogelarten. 

                                                

 
1  LUBW – LANDESANSTALT FÜR UMWELT, MESSUNGEN UND NATURSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG. Formular zum Down-

load auf der Internetseite der LUBW. 
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 Schutz- und Gefährdungsstatus der betroffenen Art2 2.
 Art des Anhangs IV der FFH-RL 

 Europäische Vogelart3 

Allgemein verbreitete Vogelarten 

 Charakterisierung der betroffenen Tierart 3.

3.1  Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 
Textliche Kurzbeschreibung mit Quellenangaben. 

Insbesondere: 

− Angaben zur Art und zum Flächenanspruch bezüglich der Fortpflanzungs- und Ruhestätten (z. B. An-
gaben zur Reviergröße, Nistplatztreue), essentiellen Teilhabitate und Nahrungshabitate und deren 
räumliche Abgrenzung. 

− Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber bau-, anlage- und betriebsbedingten Störwirkungen des 
Vorhabens. 

− Dauer der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten und Charak-
ter der in diesen Phasen beanspruchten Gebiete / Flächen. 

Nicht erforderlich.  
 

3.2 Verbreitung im Untersuchungsraum 
 nachgewiesen  potenziell möglich 

Kurzbeschreibung mit Quellenangaben, insbesondere zur: 

− Bedeutung des Vorkommens (lokal, regional, landesweit, bundesweit, europaweit), 
− Lage zum Vorhaben, 
− Art des Habitats (z. B. Brut- oder Nahrungshabitat). 

Nicht erforderlich. 
 
Im Fall eines nur potenziellen Vorkommens ist darzulegen, 

− welche Gegebenheiten (insb. Biotopstrukturen) für die Möglichkeit des Vorkommens der Art sprechen 
und 

− aus welchen Gründen der Nachweis des Vorkommens nicht geführt werden konnte (Worst-case-
Analysen sind allerdings nur zulässig, wenn wissenschaftliche Erkenntnislücken vorhanden sind, die 
nicht behebbar sind) bzw. nicht geführt werden muss (z.B. wenn die Art durch die Vorhabenwirkungen 
nicht in verbotsrelevanter Weise betroffen werden kann oder wenn eine Ermittlung des Artvorkommens 
unverhältnismäßig wäre, was jedoch von der zuständigen Naturschutzbehörde festzustellen wäre). 

                                                

 
2 Es sind nur die Arten des Anhangs IV der FFH-RL und die Europäischen Vogelarten darzustellen, weil der Erlass einer 

Rechtsverordnung für die Verantwortungsarten gemäß § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG gegenwärtig noch aussteht. 
3 Einzeln zu behandeln sind nur die Vogelarten der Roten Listen. Die übrigen Vogelarten können zu Gilden zusammen-

gefasst werden. 
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3.3 Abgrenzung und Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Population 

Kurzbeschreibung der vom Vorhaben betroffenen lokalen Population einschließlich ihrer Abgrenzung;       
Begründung des Erhaltungszustandes (Zustand der Population, Habitatqualität, Beeinträchtigungen). 

Nicht erforderlich. 

3.4 Kartografische Darstellung 
Insbesondere kartografische Darstellung des Artvorkommens / der lokalen Population, der betroffenen Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten, essentiellen Teilhabitate sowie der Nahrungshabitate4. 

 
Abb. 1: Abgrenzung des B-Plans „Otto-Wehrle-Straße, 1. Änderung und Erweiterung“, Gem. Emmendingen.  

(Quelle: Stadt Emmendingen, Fachbereich 3 Planung und Bau) 

                                                

 
4 Die unter Punkt 3.4 und 4.5 erwähnten kartografischen Darstellungen können in einer gemeinsamen Karte erfolgen. 
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 Prognose und Bewertung der Schädigung und / oder Stö-4.
rung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG (bau-, anlage- und be-
triebsbedingt) 

4.1 Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen,  
beschädigt oder zerstört?   ja  nein 

 Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben ausge-
henden Wirkungen sowie der konkret betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten. 

Durch die Entfernung von Gehölzen kommt es zu Verlusten von Brutplätzen und Le-
bensräumen von Freibrütern. 

b) Werden Nahrungs- und/oder andere essentielle Teilhabitate so erheblich 
beschädigt oder zerstört, dass dadurch die Funktionsfähigkeit von  
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten vollständig entfällt?   ja  nein 

 (vgl. LANA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 3. der Hinweise zu den zentralen unbe-
stimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009) 

 Beschreibung der Auswirkungen des Vorhabens auf Nahrungshabitate und oder andere 
essentielle Teilhabitate sowie Einschätzung der Rückwirkungen auf die Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten. 

Siehe 4.1 a). 

c) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten durch Störungen oder sonstige 
Vorhabenwirkungen so beeinträchtigt und damit beschädigt, dass diese 
nicht mehr nutzbar sind?   ja   
nein 

 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 2. der Hinweise zu den zentralen un-
bestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009) 

 Beschreibung der Auswirkungen. 

Siehe 4.1 a). 

d) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 

Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen; ggf. Angabe der verbleibenden Be-
einträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 

-- 

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: --- 

e) Handelt es sich um ein/e nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 Satz 1 
BNatSchG zulässige/s Vorhaben bzw. Planung (§ 44 Abs. 5 Satz 1 
BNatSchG)?   ja   nein 

 (vgl. BVerwG, Urt. vom 14.07.2011 - 9 A 12.10 - Rz.117 und 118) 

Kurze Begründung, dass die Eingriffsregelung korrekt abgearbeitet worden ist, und 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen. 

Das Plangebiet des Bebauungsplans „Otto-Wehrle-Straße“ wurde als Innenbereich mit 
bestehenden Baurechten gem. § 13 a BauGB eingestuft. Eine Umweltprüfung ist daher 
nicht erforderlich. 

f) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vor 
gezogene Ausgleichsmaßnahmen gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)?  ja   nein 

 Prüfung, ob im räumlichen Zusammenhang geeignete (und nicht bereits ander- 
weitig besetzte) Ausweichmöglichkeiten für die betroffenen Individuen bestehen. 
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Im unmittelbaren Umfeld des Geltungsbereichs gibt es zahlreiche gleich- und höher-
wertige Habitate, die von den betroffenen Tieren genutzt werden können. 

g) Kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 
(CEF) gewährleistet werden (§ 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG)?  ja   nein 

 Beschreibung der Maßnahmen, die zum Funktionserhalt der Fortpflanzungs- oder Ru-
hestätten im räumlichen Zusammenhang vorgesehen sind, mit Angaben zu: 

− Art und Umfang der Maßnahmen, der ökologischen Wirkungsweise, dem räumlichen 
Zusammenhang, Beginn und Dauer der Maßnahmen (Umsetzungszeitrahmen), der 
Prognose, wann die ökologische Funktion erreicht sein wird, der Dauer von evtl. Un-
terhaltungsmaßnahmen, der Festlegung von Funktionskontrollen (Monitoring) und 
zum Risikomanagement, der rechtlichen Sicherung der Maßnahmenflächen (tatsäch-
liche und rechtliche Verfügbarkeit). 

 

Nicht erforderlich.  

 

h) Falls kein oder kein vollständiger Funktionserhalt gewährleistet werden kann: 
Beschreibung der verbleibenden Beeinträchtigung/en. 

--- 

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird erfüllt: 

 ja 
 nein 

4.2 Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG) 

a)  Werden Tiere gefangen, verletzt oder getötet?  ja   nein 

Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben aus-
gehenden Wirkungen sowie Darstellung und ggf. Quantifizierung von Beeinträchtigun-
gen. 

--- 

b) Kann das Vorhaben bzw. die Planung zu einer signifikanten Erhöhung des 
Verletzungs- oder Tötungsrisikos von Tieren führen?   ja   nein 

 Darstellung des signifikant erhöhten Verletzungs- bzw. Tötungsrisikos.  

  Bei einem signifikant erhöhten Kollisionsrisiko sind Angaben zu: 

− den artspezifischen Verhaltensweisen, 
− der häufigen Frequentierung des Einflussbereichs des Vorhabens bzw. der  

Planung und/oder 

− der Wirksamkeit vorgesehener Schutzmaßnahmen erforderlich. 
 Wenn nein: Begründung, warum keine signifikante Schädigung prognostiziert wird. 

--- 
c)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 

Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen (z.B. Bauzeitenregelung, Maß-
nahmen für kollisionsgefährdete Tierarten); ggf. Angabe der verbleibenden Beein-
trächtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 

Nicht erforderlich 

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: 
--- 
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Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird erfüllt: 

 ja 
 nein 

 

4.3 Erhebliche Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
a) Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Über- 

winterungs- und Wanderungszeiten erheblich gestört?   ja   nein 

Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben aus-
gehenden Wirkungen (z.B. Lärm- oder Lichtimmissionen, Barriere- bzw. Trennwirkun-
gen und/oder genetische Verinselung) auf die lokale Population sowie Darstellung und 
ggf. Quantifizierung von Beeinträchtigungen. 

Eine Entfernung der Gehölze innerhalb der Brutzeit führt zur Störung und Aufgabe der 
Nester.  

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

Kurze Beschreibung der (ggf. vorgezogen durchzuführenden) Vermeidungsmaßnah-
men, Angaben zur Wirksamkeit (Zeitpunkt, Plausibilität, etc.) und ggf. Angabe der ver-
bleibenden Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 

Die Entfernung der Gehölze in der Fläche muss in den Monaten September bis Februar, 
also außerhalb der Vogelbrutzeit erfolgen. 

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: 
 

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird erfüllt: 

 ja 
 nein  

4.4 Kartografische Darstellung  
Kartografische Darstellung der in 4.1 - 4.4 aufgeführten Konflikte sowie der vorgesehenen Maßnahmen zur 
Vermeidung und / oder zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-Maßnahmen)5 

Nicht erforderlich. 

 Ausnahmeverfahren    5.
Nicht erforderlich. 

                                                

 
5 Die unter Punkt 3.4 und 4.5 erwähnten kartografischen Darstellungen können in einer gemeinsamen Karte erfolgen. 
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